Die Herausgabe des Kindes nach dem Haager Kindesentführungsübereinkommen (HKiEntÜ)

· Teil 1-

1.Sinn und Zweck des Abkommens

Das HKiEntÜ  ist weltweit in mehr als 60 Staaten in Kraft  Es gilt im Verhältnis zur Bundesrepublik jedoch derzeit nur mit 56 Staaten.

Das HkiEntÜ  ist nicht verfassungswidrig. Es hat zum einen den Zweck und das Ziel, das durch einen Elternteil ohne Zustimmung des anderen Elternteils in einen anderen Vertragsstaat verbrachte gemeinsame Kind möglichst schnell wieder zurückzuführen.

Leitgedanke ist das Kindeswohl, verbunden mit einer schnellen Reaktion auf widerrechtliche Selbsthilfe. Gleichzeitig sollen generalpräventiv auch Entführungen verhindert werden.

Gegenüber diesem Ziel können sich nur ungewöhnlich schwerwiegende, im Kindeswohl begründete Gesichtspunkte durchsetzen. Die mit der Rückführung verbundenen Schwierig-

keiten begründen kein Rückführungshindernis. 

Zum anderen soll das HKiEntÜ gewährleisten, dass das in einem Vertragsstaat bestehende Sorgerecht und das Recht zum persönlichen Umgang in den anderen Vertragsstaaten beachtet wird, Art. 1b)*.

Dabei ist nicht allein die formale Rechtsposition eines Elternteils entscheidend, sondern vielmehr das Recht des Kindes auf Beachtung seines Lebensgleichgewichts.

Das Übereinkommen soll insbesondere dafür sorgen, dass die emotionalen, sozialen und anderen Bedingungen unter denen sich das Leben des Kindes abspielt, tatsächlich nicht beeinträchtigt werden, es sei denn, die Stabilität einer neuen Situation würde aus rechtlichen Gründen gewährleistet..

II. Anwendungsbereich

1. Räumlicher Anwendungsbereich

Das Übereinkommen gilt nur zwischen den Vertragsstaaten. Widerrechtlich von einem Vertragsstaat in den anderen verbrachte Kinder sind sofort zurückzuführen.

2. Zeitlicher Anwendungsbereich

In zeitlicher Hinsicht setzt das Übereinkommen nach Art. 35 Abs.1 HKiEntÜ voraus, dass das widerrechtliche Verbringen oder Zurückhalten nach Inkrafttreten des Abkommens in beiden Staaten stattgefunden hat.

3. Persönlicher Anwendungsbereich

Nach Art.4 S.2 HKiEntÜ kann das Übereinkommen nicht mehr angewendet werden, sobald das Kind das 16. Lebensjahr vollendet hat. Der Altersgrenze liegt die Überlegung zu Grunde, dass Kinder ab diesem Alter des Schutzes nicht mehr bedürfen, weil sie in der Regel gegen ihren Willen nicht mehr Opfer einer Entführung sein können.

Nach Art. 4 S.1 HKiEntÜ muss sich das Kind unmittelbar vor der Verletzung des Sorgerechts oder des Rechts zum persönlichen Umgang in einem Vertragsstaat gewöhnlich aufgehalten haben.

Die Staatsangehörigkeit des Kindes ist unerheblich, ebenfalls, ob das Kind im Staat, in dem die Rückgabe verlangt wird, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

4. Sachlicher Anwendungsbereich – Konkurrenzen in der Anwendung

Im Falle einer internationalen Kindesentführung steht die Anwendung des HKiEntÜ zwar im Mittelpunkt. Verschiedene bilaterale und multinationale Abkommen können aber konkurrierende Rechtsvorschriften enthalten. Da diese nur teilweise mit den gleichen auslegungsbedürftigen und unbestimmten Rechtsbegriffen des HKiEntÜ arbeiten, ergeben sich komplizierte Anwendungsprobleme. Im einzelnen kommen u.a. folgende Abkommen in Betracht:

       das Europäische Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von 

       Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des

       Sorgeverhältnisses(EuSÜ).

       das UN – Übereinkommen über die Rechte des Kindes ( UN – Kinderrechtskonvention)

       die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten 

       (EMRK)

       die VO Nr. 1347/2000 des Rates über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 

       Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die

       elterliche Verantwortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten (EuGVVO).

Ein Überblick zu den Konkurrenzen ist zu finden bei Rieck.

Hinzuweisen ist auch auf das in Deutschland noch nicht in Kraft getretene Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung ( KSÜ ):

Dieses Übereinkommen soll das derzeit geltende Haager Übereinkommen über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen ( MSA ) ablösen.

Die Bestimmungen des HKiEntÜ verdrängen im Rahmen des sachlichen Anwendungsbereiches die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht nach dem MSA, Art. 34 S1 HKiEntÜ. Der Begriff des „gewöhnlichen Aufenthalts“ deckt sich aber mangels einer eigenen Bestimmung im HKiEntÜ mit dem des MSA. Er setzt zumindest auch einen Aufenthalt von nicht nur geringer Dauer und den Schwerpunkt der Bindungen des Kindes an dem betreffenden Ort voraus. Die strengen Anforderungen iSd Art.1 MSA müssen hier aber nicht grundsätzlich erfüllt sein. Problematisch sind die Fälle, in denen Kinder über einen Zeitraum hinweg an verschiedenen Orten leben, weil z.B. die Eltern vereinbart haben, dass der Aufenthaltsort im Heimatland nur für eine bestimmte Zeit sein sollte, dann für eine kurze Zeit wieder im Zufluchtsstaat, um anschließend wieder in das Herkunftsland zurückzukehren.

5. Umfang

Nach Art. 2 HKiEntÜ sollen die Vertragsstaaten alle geeignete Maßnahmen treffen, insbesondere die schnellstmöglichen Verfahren anwenden, um in ihrem Hoheitsgebiet die Ziele des Übereinkommens zu verwirklichen. Es ist also zu überprüfen, ob das bestehende Sorgerecht und das Recht zum persönlichen Umgang in den anderen Vertragsstaaten tatsächlich beachtet wird. Unter das Sorgerecht fällt jedoch nach Art.5a) HKiEntÜ nur die Personensorge. Es reicht ein Mitsorgerecht. Zum Sorgerecht zählen das Aufenthaltsbe-

stimmungsrecht, die Erziehung, die Ausbildung und der Umgang mit Dritten. Der Bereich der Vermögenssorge fällt nicht unter das Abkommen.

Das Recht zum persönlichen Umgang umfasst nach Art.5b) HkiEntÜ das Recht, das Kind für eine begrenzte Zeit an einen anderen Ort als den gewöhnlichen Aufenthaltsort zu bringen. 

Das Umgangsrecht geht also über ein Besuchsrecht hinaus, weil der Umgangsberechtigte das Kind auch grenzüberschreitend entfernen darf. Das Umgangsrecht beurteilt sich nach dem Recht des Heimatstaates. Da weder Art. 5b) noch Art.21 HKiEntÜ ausdrücklich regeln, ob nur das Umgangsrecht der Eltern umfasst ist, muss davon ausgegangen werden, dass also zumindest in Deutschland auch das Umgangsrecht Dritter durch das HKiEntÜ geschützt ist.

Nach Art.21 HKiEntÜ kann jeder der Umgangsberechtigten einen Antrag auf Durchführung oder wirksame Ausübung seines Rechts zum persönlichen Umgang mit dem Kind in derselben Weise an die zentrale Behörde eines Vertragsstaates richten, wie einen Antrag auf Rückgabe des Kindes. Die zentralen Behörden haben dann die ungestörte Ausübung des Rechts zum persönlichen Umgang zu fördern und Hindernisse, die der Ausübung dieses Rechts entgegenstehen, auszuräumen. Allerdings gibt Art.21 HKiEntÜ keine Handhabe, gegen eine untätige zentrale Behörde vorzugehen.

III. Materiell – rechtliche Rückführungsvoraussetzungen

Art. 12 HKiEntÜ schreibt vor, dass die sofortige Rückgabe eines Kindes anzuordnen ist, wenn es iSd Art.3 HKiEntÜ widerrechtlich verbracht oder zurückgehalten worden ist.

1. Widerrechtliches Verbringen / Zurückhalten

Wann das Verbringen oder Zurückhalten widerrechtlich ist, wird durch die Legaldefinition des Art. 3 HKiEntÜ bestimmt. Danach liegt Widerrechtlichkeit vor, wenn durch das Verbringen oder Zurückhalten das Sorgerecht verletzt wird, das einer Person, Behörde oder sonstigen Stelle allgemein oder gemeinsam nach dem Recht des Staates zusteht, in dem das Kind unmittelbar vor dem Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

Widerrechtliches Verbringen liegt z.B. vor, wenn eine Mutter mit dem Kind ohne Zustimmung des Vaters Australien verlässt, obwohl beide Eltern gemeinsam vormundschaftsberechtigt waren. Gleiches gilt für eine Mutter, die das Land (Kanada) verlässt, obwohl ihr dies von einem Gericht untersagt wurde.

Ein Kind ist weder widerrechtlich verbracht noch wird es widerrechtlich iSd Art. 3 HKiEntÜ zurückgehalten, wenn die Eltern zunächst gemeinsam ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem Vertragsstaat (Frankreich) verlassen, dann in die USA, einen anderen Vertragsstaat wechseln, und die Mutter nunmehr ohne Einwilligung des Vaters in die Bundesrepublik Deutschland übersiedelt. Eine Rückführung in die USA – beide Elternteile sind amerikanische Staatsangehörige – kann der Vater nicht verlangen.

Zum Begriff des Zurückhaltens zählen regelmäßig solche Fälle, in denen sich das Kind zunächst rechtmäßig bei einer nichtsorgeberechtigten Person in einem anderen Vertragsstaat befindet und infolge einer Veränderung der Situation, z.B. durch das zeitliche Ende eines im Rahmen eines Umgangsrechts erfolgten Besuchs, herauszugeben oder zurückzubringen ist. Weigert sich die Person, bei der sich das Kind befindet, dieses Kind zum maßgeblichen Zeitpunkt herauszugeben oder zurückzubringen, liegt ein Zurückhalten iSd HKiEntÜ vor.

Das Tatbestandsmerkmal des widerrechtlichen Zurückhaltens ist nicht als Dauerzustand, sondern als rechtswidrige Beeinträchtigung des Sorgerechts eines Elternteils anzusehen.

2. Sorgerecht

Wer Inhaber des Sorgerechts ist, ist dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt unmittelbar vor der Verbringung zu unterstellen. Hierbei handelt es sich um eine Gesamtverweisung.

Es kommt allein auf das Sachrecht des ersuchenden Staates an, nicht auf das des ersuchten.

Deshalb steht es der Rückgabe der Kinder nicht entgegen, wenn einem Elternteil im ersuchten Staat das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen wurde, §17HKiEntÜ.

Art.3 HKiEntÜ ist stets einschlägig, sobald ein Elternteil dem anderen die Ausübung eines Mitsorgerechts durch tatsächliche Maßnahmen unmöglich macht.

Das Sorge – oder Mitsorgerecht muss im Entführungszeitpunkt bereits bestanden haben. 

Eine Verletzung des Sorgerechts ist auch dann anzunehmen, wenn durch den Aufenthaltswechsel des Kindes behördliche, gerichtliche oder private Rechte des anderen Elternteils verletzt werden.

Das Sorgerecht musste im Zeitpunkt des Verbringens oder Zurückhaltens allein oder gemeinsam tatsächlich ausgeübt werden bzw. hätte ausgeübt werden müssen, falls das Verbringen oder Zurückhalten nicht stattgefunden hätte. Leben die Eltern getrennt, erfüllt diese Voraussetzung wohl nur der Elternteil, bei dem das Kind wohnt. Leben die Eltern des Kindes zusammen, üben sie auch die elterliche Sorge gemeinsam aus.

In einigen Staaten ist es auch wie in Deutschland nach Inkrafttreten der Kindschaftsrechtsreform möglich, dass nach der Trennung oder Scheidung der Eltern die gemeinsame elterliche Sorge fortbesteht, wenn kein Elternteil einen Antrag auf Übertragung der Alleinsorge stellt. Grundsätzlich gilt auch bei gemeinsamer elterlicher Sorge, dass der die Rückführung des Kindes beantragende Elternteil im Zeitpunkt des Verbringens das Sorgerecht tatsächlich ausgeübt haben muss. An diese Ausübung des Mitsorgerechts sind keine all zu hohen Anforderungen zu stellen. Die tatsächliche Ausübungsmöglichkeit muss auch an getrennten Lebensmittelpunkten möglich sein. Dies folgt schon aus § 1687 BGB. Daher übt auch ein getrennt lebender Elternteil sein Sorgerecht aus, wenn er das Kind besucht, es anruft, aber dessen Aufenthalt im Ausland ablehnt.

Die Ausübung eines Umgangsrechts reicht jedenfalls nicht aus. Wer aber nach seinem Heimatrecht neben dem Umgangsrecht nur das Recht hat, dem Verbringen des Kindes ins Ausland zu widersprechen, hat ein Sorgerecht iSd Übereinkommens. Während Art. 3 1 b HKiEntÜ die tatsächliche Ausübung des verletzten Sorgerechts als objektive Voraussetzung formuliert, kann nach Art. 13 1 a HKiEntÜ u.a. die Person, die sich der Rückgabe des Kindes widersetzt, nachweisen, dass der andere Elternteil das Sorgerecht tatsächlich gar nicht ausgeübt hat. Dann liegen die Voraussetzungen für eine Rückführungsanordnung nicht vor. Gelingt in dem Verfahren der Nachweis der Ausübung oder Nichtausübung des Sorgerechts nicht, wirkt sich dies allerdings zu Ungunsten des Sorgerechtsverletzers aus.

3. Antragstellung innerhalb der Jahresfrist

Der Antrag auf Rückgabe eines widerrechtlich verbrachten Kindes muss innerhalb der Jahresfrist bei dem zuständigen Gericht gestellt werden. Eine Antragstellung bei der zentralen Behörde reicht nicht aus. Es kommt nicht darauf an, ob das Gericht binnen eines Jahres seit der Entführung entschieden hat.

Verbringen und Zurückhalten müssen dabei gleich behandelt werden, ansonsten würde beim Zurückhalten eine Frist nach § 12 HKiEntÜ gar nicht zu laufen beginnen, da sich der rechtswidrige Zustand des Zurückhaltens täglich erneuern würde. Die Jahresfrist beginnt, sobald das Kind entsprechend dem Gesetz, der gerichtlichen Entscheidung oder Absprache an den anderen Elternteil hätte zurückgegeben werden müssen.

Die Jahresfrist hat keine Auswirkungen auf die Begründung eines gewöhnlichen Aufenthaltes am Zufluchtsort. Dies folgt aus dem Regelungszweck des Art. 16 HKiEntÜ. Geht der Rückführungsantrag erst nach der Frist bei der Behörde ein, ist die Rückgabe ebenfalls anzuordnen, sofern nicht erwiesen ist, dass sich das Kind in die neue Umgebung eingelebt hat. Hier kann sich das Gericht über Jugendamtsmitarbeiter und Verfahrenspfleger einen Nachweis für das Einleben des Kindes verschaffen.

4. Ausnahmen von der Verpflichtung zur sofortigen Rückgabe

Das HKiEntÜ geht davon aus, dass die Rückführung des Kindes seinem Wohl am besten entspricht. Entscheidungen, die im Verbleiben des entführten Kindes eine seinem Wohl dienende Maßnahme sehen, sind daher verfehlt. Nach § 13 HKiEntÜ können Ausnahmen von der Verpflichtung zur sofortigen Rückgabe des Kindes bestehen. Danach sind das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nicht verpflichtet, eine Rückgabe des Kindes anzuordnen, wenn: 

a. das Sorgerecht nicht ausgeübt wurde

b. das Verbringen oder die Zurückhaltung gebilligt oder nachträglich genehmigt wurde

c. eine Rückführung dem Kindeswohl widerspricht oder

d. das Kind sich der Rückgabe widersetzt.

a) Keine Sorgerechtsausübung
Die Rückgabepflicht entfällt nach Art.  13 1a) HKiEntÜ, wenn das Sorgerecht zu Zeit des Verbringens oder Zurückhaltens tatsächlich nicht ausgeübt wurde. Diese Frage unterliegt der Entscheidung des Zufluchtstaates. In Deutschland findet daher der Amtsermittlungsgrundsatz  nach § 12 FGG Anwendung. An die „Nichtausübung des Sorgerechts“ sind strenge Anforderungen zu stellen. Voraussetzung ist, dass der Betreffende aus eigenem Willen das Sorgerecht überhaupt nicht wahr nimmt und damit konkludent auf dieses verzichtet.

Eine schematische Übertragung der für innerstaatliche Streitigkeiten geltenden Grundsätze auf die Rückführungsfälle ist aber nicht erlaubt. Die praktische Bedeutung dieser Regelung liegt in der Beweislastumkehr. Sie ist verfassungsrechtlich unbedenklich.

b) Billigung oder Genehmigung 

Die Rückgabepflicht entfällt auch dann, wenn der Sorgeberechtigte dem Verbringen oder Zurückhalten des Kindes zugestimmt hat. Die vom entführenden Elternteil (z.B. durch Auswertung von Briefen) zu beweisende Zustimmung oder Genehmigung des antragstellenden Elternteils ist formfrei und kann daher auch konkludent erteilt werden. Die kommentarlose Hinnahme einer Kindesverbringung ins Ausland ist als konkludente Zustimmung aufzufassen.

c) Kindeswohl

Die Rückführung braucht ferner nicht angeordnet zu werden, wenn sie mit einer schwerwiegenden Gefahr eines körperlichen oder seelischen Schadens für das Kind verbunden ist oder es sonst in eine unzumutbare Lage bringt, Art 13 1b) HKiEntÜ. Beweisbelastet ist insoweit der das Kind zurückhaltende Elternteil. Diese Vorschrift ist nicht verfassungswidrig. Sie ist restriktiv auszulegen.

Das HKiEntÜ geht von der Regel aus, dass die Rückführung des Kindes seinem Wohl am besten entspricht. Entscheidungen, die im Verbleiben des entführten Kindes eine seinem Wohl dienende Maßnahme sehen, sind daher verfehlt. Der entführende Elternteil muss es grundsätzlich auf sich nehmen, mit dem Kind zurückzukehren und dadurch selbst Nachteile zu erleiden. Eine erhebliche Verzögerung der Rückführungsentscheidung führt aber zu einer Integration des Kindes am neuen Aufenthaltsort. Mit fortschreitender Zeit lässt sich eine Rückführung daher immer weniger mit dem Kindeswohl vereinbaren.

Der Verbleib des Kindes ist nur bei ungewöhnlich schwerwiegender Beeinträchtigung des Kindeswohls gerechtfertigt. Bloße Belange, die im Rahmen einer Sorgerechtsregelung zu prüfen sind, reichen nicht aus. Ebensowenig sind die mit einer Rückführung typischerweise verbundenen Beeinträchtigungen geeignet, die Rückführungsanordnung in Frage zu stellen. Vielmehr muss sich die Gefährdung als besonders erheblich, konkret und aktuell darstellen. Die Inhaftierung des antragstellenden Elternteils reicht für eine derartige Kindeswohlgefährdung nicht aus. Die Sicherstellung der tatsächlichen Betreuung des Kindes durch einen Elternteil ist eine Frage, die im Rahmen einer Sorgerechtsregelung zu überprüfen ist, nicht im Verfahren nach dem HKiEntÜ. Das gilt erst recht, wenn lediglich die Gefahr einer Inhaftierdung besteht. Schließlich wird jedenfalls in Deutschland bis zum Nachweis der Schuld des Angeklagten von dessen Unschuld ausgegangen. Soweit das Strafverfahren in einem anderen Land läuft, ist das Gericht ausnahmsweise verpflichtet, geeignete Nachforschungen hinsichtlich der Rechtspraxis anzustellen. Ohne derartige Belege kann nicht von einer Gefährdung des Kindeswohls ausgegangen werden.

Eine Gefährdung kann vorliegen, wenn die Befürchtung besteht, dass das Kind nach der Rückführung missbraucht oder misshandelt wird, der antragstellende Elternteil schwer suchtmittelabhängig ist oder das Kind in ein Kriegs- oder Krisengebiet zurückgeführt werden soll. Gleiches gilt, wenn die Gefahr besteht, dass der Vater das Kind unter Verletzung des Sorgerechts der Mutter in ein Land verbringt, das nicht Vertragsstaat des HKiEntÜ ist. Anders kann es sein, wenn mit der Rückführung die Trennung eines Kleinkindes von dem Elternteil verbunden ist, der das Kind bis dahin ganz überwiegend betreut hat bzw. der entführende Elternteil die Hauptbezugsperson ist.

Mit dem erneuten Wechsel der Umgebung und der Bezugsperson naturgemäß verbundene seelische Belastungen reichen dagegen nicht aus, um eine schwere Kindeswohlgefährdung oder eine unzumutbare Lage für die Kinder anzunehmen. Normalerweise mit Ortswechsel ins Ausland verbundene Kindesbelastungen, die z.B. die Rückführung des Kindes in ein anderes Sprach- und Kulturgebiet mit sich bringt, sind hinzunehmen. Eine psychische Gefährdung kann aber in der mit der Rückführung eines Kindes verbundenen Trennung vom Geschwister-teil liegen.

Die in einem Vertragsstaat herrschenden generellen Lebensbedingungen gehören zum allgemeinen Lebensrisiko, vor dem Kinder nicht durch Entführung bewahrt werden können und dürfen. Es ist nicht Aufgabe der Gerichte des Zufluchtstaates, über die Angemessenheit dieser Lebensbedingungen im Entführungsstaat zu urteilen. Eine große Luftverschmutzung, die eine asthmatische Erkrankung des Kindes zur Folge haben kann, ist daher im Rahmen des Art. 13 !b) HKiEntÜ nicht berücksichtungsfähig.

Zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgendes Hin- und Herreißen des Kindes von einem zum anderen Elternteil ist für alle Beteiligten, insbesondere aber für die Kinder ein sinnloser Aufwand, der sie in eine unzumutbare Lage bringt. Hier würde das Kind als Streitobjekt ohne Rücksicht auf das eigene Bedürfnis dienen. Die Herausgabe ist deshalb wegen Art. 13 1b) HKiEntÜ abzulehnen. Unter diesem Aspekt ist eine Prüfung des Kindeswohls immer geboten, wenn die Eltern gegenläufige Rückführungsanträge stellen.

d) Ablehnung des Kindes

Durch Art. 13 II HKiEntÜ wird den Kindern die Möglichkeit zur Wahrnehmung der eigenen Interessen gegeben. Hat ein Kind das entsprechende Alter und die Reife, angesichts deren es angebracht erscheint, seine Meinung zu berücksichtigen, muss von der Rückgabe abgesehen werden, wenn sich das Kind dieser Maßnahme widersetzt. Die Voraussetzungen des Art 13 II HkiEntÜ unterliegen dem Amtsermittlungsgrundsatz nach § 6 SorgeRÜbkAG, § 621 a ZPO, § 12 FGG. 

Die Vorschrift des Art. 13 II HKiEntÜ enthält keine starre Altersgrenze iS eines Mindestalters für die Berücksichtigung des Kindeswillens. Die Entscheidung über das Alter sollte den zuständigen nationalen Behörden überlassen werden. Dies gilt auch dann, wenn die Kinder erst ein Alter haben, bei dem die Gerichte üblicherweise dem Kindeswillen eher indizielle als streitentscheidende Bedeutung zumessen. Je mehr sich das Kind der abkommensrelevanten Altersgrenze von 16 Jahren nähert, um so beachtlicher wird sein Wille.

e) Verstoß gegen Menschenrechte und Grundfreiheiten

Nach Art. 20 HKiEntÜ kann die Rückgabe des Kindes abgelehnt werden, wenn sie nach den im ersuchten Staat geltenden Grundwerten über den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten unzulässig ist. Diese Vorschrift erfasst nur Verletzungen der EMRK oder der deutschen Grundrechte. Gesichtspunkte des Kindeswohls finden allein in Art. 13 HKiEntÜ Berücksichtigung.
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